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Aufgrund verschiedener Vorarbeiten hat die Kantonale Lehrmittelkommission an ihrer Sit-
zung vom 3. Juni 2020 die Ausrichtung der zukünftigen Lehrmittelpolitik intensiv besprochen. 
Sie hat sich dabei ausdrücklich für eine weitere kantonale Steuerung der Lehrmittelfragen 
ausgesprochen. Für die Umsetzung dieses Grundsatzscheides gelten folgende Punkte: 

1. Zielvorstellungen 
 
- 1. Zyklus: 

In den Fächern Deutsch und Mathematik werden in erster Linie noch konventionelle (ge-
druckte) Lehrmittel eingesetzt. Daneben wird es digitale Spiel- und Übungsmaterialien 
geben. In den anderen Fächern wird es einzelne digitale Lehrmittel in Form von Unter-
richtseinheiten geben.  

- 2. Zyklus: 
In den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik werden digital konzi-
pierte Lehrmittel mit gedruckten Teilen eingesetzt. In allen anderen Fächern gibt es le-
diglich digitale Lehrmittel. Dies sind in erster Linie Unterrichtseinheiten, welche digital 
genutzt werden.  

- 3. Zyklus: 
In den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik sowie Natur und Tech-
nik werden digital konzipierte Lehrmittel eingesetzt. Einzelne Teile werden noch gedruckt 
(z.B. Lektüren, Zusammenfassungen) eingesetzt. In den anderen Fächern gibt es nur 
noch digitale Lehrmittel.  

 

Umsetzungsschritte 
 
- Es werden neu nur noch in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik 

sowie Natur und Technik obligatorische bzw. alternativ-obligatorische Lehrmittel bezeich-
net.  

- Für die anderen Fächer werden Lernplattformen mit Unterrichtseinheiten entwickelt und 
gepflegt. Die Bearbeitung dieser Unterrichtseinheiten kann obligatorisch erklärt werden. 

- Für die Lehrpersonen werden als Ergänzung zu den Lernplattformen einzelne Lehrmittel 
zur Anschaffung empfohlen (z.B. Lehrplanordner oder Klassensatz von Büchern für die 
Lernenden). 

- Für die obligatorisch bzw. alternativ-obligatorisch bezeichneten Lehrmittel regelt die 
Dienststelle Volksschulbildung bzw. der Kantonale Lehrmittelverlag die Lizenzierung der 
digitalen Lehrmittelteile.  
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